
Die Stadtverordnetenversammlung � hat in ihrer Sitzung am  
Der Hauptausschuss � hat in seiner Sitzung am  
 
den empfohlenen Beschluss mit � Änderung(en) und � Ergänzung(en) � gefasst � nicht gefasst. 
 
 
F.d.R.d.A. 

 

Beschlussentwurf:  
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Satzung über die Schulbezirke der Grundschulen der Stadt Schwedt/Oder 
(Schulbezirkssatzung). 
 
 
 
 
 

Vorlage 
  öffentlich 

   nichtöffentlich Vorlage-Nr.:         301/17 

Der Bürgermeister 
Fachbereich: 
 
Bildung, Jugend, Kultur und Sport 

zur Vorberatung an:  Hauptausschuss 
   Finanzausschuss 
   Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss 
   Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss 
   Bühnenausschuss 
   Ortsbeiräte/Ortsbeirat:       
 

Datum:   1. Nov. 2017 

 

zur Unterrichtung an:   Personalrat 

zum Beschluss an:  Hauptausschuss am:                                    
   Stadtverordnetenversammlung am:       07.12.2017 

 
 
Satzung über die Schulbezirke der Grundschulen der Stadt Schwedt/Oder (Schulbezirkssatzung) 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
 keine   im Ergebnishaushalt  im Finanzhaushalt 
 Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt.  Die Mittel werden in den Haushaltsplan eingestellt. 

 
Erträge: 
      
      
      

Einzahlungen: 
      

      

      

      

Produktkonto: 
      
      
      
      
      
      
      

      

Aufwendungen: 
      
      
      

Auszahlungen: 
      

      

      

      

Produktkonto: 
      
      
      
      
      
      
      

      

Haushaltsjahr: 
      
      
      
      
      
      
      
      

 Die Mittel stehen nicht zur Verfügung.  
 Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung:       
 Mindererträge/Mindereinzahlungen werden in folgender Höhe wirksam:       

Deckungsvorschlag:       
 
Datum/Unterschrift Kämmerin 
Regina Ziemendorf 

 
 
Bürgermeister   
Jürgen Polzehl 

 
 
Beigeordnete 
Annekathrin Hoppe 

 
 
Fachbereichsleiter/in 
Henning Wiesner 



 
 

 
Begründung: 
 
Durch das Staatliche Schulamt Frankfurt (Oder) wurde die Stadt Schwedt/Oder aufgefordert, die 
Meldedaten für die Einschulung zum Schuljahr 2018/19 zu ermitteln und in der Folge die aktuelle 
Schulbezirkssatzung zu prüfen, um einen geordneten Schulbetrieb für das neue Schuljahr 2018/19 zu 
sichern und möglichst gleich starke Klassen in den Grundschulen zu bilden. 
 
In der Gesamtheit stellen sich für das Schuljahr 2018/19 nach der aktuellen Schulbezirkssatzung 
folgende Gesamtzahlen dar: 
 
Schule Einschüler/innen Rücksteller Summe davon in 

Überschneidungsgebieten im 
Schulbezirk (SBZ) 

Grundschule 
„Bertolt Brecht“ 

64 21 85 SBZ 1/2 21   

Astrid Lindgren 
Grundschule 

51 13 64 SBZ 1/2 
SBZ 2/3 

0 
5 

  

Erich Kästner-
Grundschule 

39 13 52 SBZ 3/4 3   

Grundschule 
„Am Waldrand“ 

44 14 58     

Grundschule 
„Cornelia Funke“ 
Passow 

6  6     

Summe 204 61 265       
 
Es wird davon ausgegangen, dass im Einschulungsverfahren Kinder, die noch nicht über den 
erforderlichen Reifegrad zum Schulbesuch verfügen, in vergleichbarem Umfang wie im Schuljahr 
2017/18 zurückgestellt werden. 
Zur Bewertung wurden aus diesem Grund die Zahlen der regulären einzuschulenden Kinder 
herangezogen. 
 
Damit wäre die Bildung von drei ersten Klassen in der Grundschule „Bertolt Brecht“ und von je zwei 
ersten Klassen in den anderen drei Grundschulen gegeben. 
 
Eine Änderung der gültigen Schulbezirkssatzung wird in Abstimmung mit den Schulleitungen trotzdem 
aus nachstehenden Gründen empfohlen.  
 
Aufgrund der besonderen Bedingungen, welche die Astrid Lindgren Grundschule für 
Integration/Inklusion zu erfüllen hat, soll die Grundschule entlastet werden und die Kinder aus dem 
Überschneidungsgebiet in der Erich Kästner-Grundschule beschult werden. Gleichzeitig soll das 
Überschneidungsgebiet um den Bereich des Julian-Marchlewski-Ringes 64 A bis 106, gerade 
Hausnummern, erweitert werden, um eine noch ausgewogenere Verteilung der Schüler/innenzahlen zu 
erreichen. 
 
Möglich ist die Erweiterung des Überschneidungsgebietes, da der Schulweg für die Kinder aus dem 
Julian-Marchlewski-Ring in die Erich Kästner-Grundschule mit der Einrichtung eines neuen Geh- und 
Fahrradweges und einer Überquerungshilfe auf der Karl-Teichmann-Straße jetzt gut zu bewältigen ist. 
Des Weiteren kann auch die Ampel an der Kreuzung der Karl-Teichmann-Straße und Werner-
Seelenbinder-Straße genutzt werden. 
 
Außerdem soll der Schulbezirk der Astrid Lindgren Grundschule um das Gebiet zwischen der Bahnlinie 
und der Straße „Zum Beyerswald“ erweitert werden. Der Bereich gehört bisher zum Schulbezirk der 
Grundschule „Am Waldrand“ und die Schüler/innen aus diesem Wohngebiet müssen den Fußweg in die 



Grundschule über die Bahnstrecke und durch das Gewerbegebiet nehmen. Die Fahrt mit dem Bus 
erfordert ein zweimaliges Umsteigen mit einer längeren Fahrtzeit und einer sehr knappen Umsteigezeit.  
Die Astrid Lindgren Grundschule dagegen ist für die Schüler/innen aus dem Wohngebiet Monplaisir und 
Birkenstraße/Eichenweg mit dem Bus direkt bis Haltestelle Vierradener Platz zu erreichen.  
 
Im Ergebnis würden die Zahlen der Schulaufnahme an der jeweiligen Schule dann zum jetzigen 
Zeitpunkt wie folgt aussehen: 
 
Schule Einschüler/innen  

mit SBZ 2 und 4 
neu 

aus Überschneidungs 
gebieten neu 

Summe Anzahl 
erste Klasse 

Grundschule 
„Bertolt Brecht“ 

64  64 3 Klassen a ca. 21-22 
Kinder 

Astrid Lindgren 
Grundschule 

52 – 11 41 2 Klassen a 20-21 
Kinder 

Erich Kästner-
Grundschule 

39 + 11 50 2 Klassen a 25 Kinder 

Grundschule  
„Am Waldrand“ 

43 0 43 2 Klassen a 21-22 
Kinder 

 
Veränderungen der Schülerzahlen, bedingt durch eine geringere Rückstellerzahl oder Schüler/innen, die 
die erste Klasse wiederholen, können ohne große Probleme ausgeglichen werden, da der Richtwert für 
eine durchschnittliche Klassenfrequenz von 23 Schüler/innen in drei Grundschulen geringfügig 
unterschritten wird. 
 
Die Ortsteile Stendell und Kummerow sind keinem gesonderten Schulbezirk zugeordnet. Die 
grundschulpflichtigen Kinder besuchen in der Regel die Grundschule „Cornelia Funke“ in Passow.  
 
Die letzte Satzungsänderung der Schulbezirkssatzung wurde am 29. Januar 2004 beschlossen. Der 
Einfachheit halber und zum besseren Verständnis wird der Beschluss über eine neue Satzung 
vorgeschlagen. 
Die Schulkonferenzen werden nach den Herbstferien über die beabsichtigte Neufassung der 
Schulbezirkssatzung informiert und beteiligt. Das Ergebnis wird den Stadtverordneten vor der Sitzung 
am 07.12.2017 mitgeteilt. 
 
  



 
 

Satzung über die Schulbezirke der Grundschulen der Stadt Schwedt/Oder 
(Schulbezirkssatzung) 

 
Gemäß § 3 (1) und § 28 (2) Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07 [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 10.07.2014 (GVBl. I/14 [Nr. 32]), i. V. m. § 106 des Gesetzes über die Schulen im Land 
Brandenburg (Brandenburgisches Schulgesetz - BbgSchulG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
02.08.2002 (GVBl.I/02, [Nr. 08], S.78) zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.07.2017 (GVBl.I/17,  
[Nr. 16], S. ber. GVBl.I/17 [Nr. 22]) hat die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder in ihrer Sitzung 
am ………. folgende Satzung beschlossen. 
 

§ 1 
Grundsätze 

 
(1) Diese Satzung bestimmt für jede Grundschule der Stadt Schwedt/Oder den Schulbezirk, für den 

die Grundschule örtlich zuständig ist. 
(2) Die Schülerinnen und Schüler besuchen die für ihre Wohnung oder ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt örtlich zuständige Schule. 
 

§ 2 
Schulbezirke 

 
(1) Für das Gebiet der Stadt Schwedt/Oder werden vier Schulbezirke gebildet, die den 

Grundschulen wie folgt zugeordnet werden: 
 

Schulbezirk 1 Grundschule „Bertolt Brecht“ 
Schulbezirk 2 Astrid Lindgren Grundschule 
Schulbezirk 3 Erich Kästner-Grundschule 
Schulbezirk 4 Grundschule „Am Waldrand“ 
 

(2) Die Gebiete der einzelnen Schulbezirke sind in der Anlage beschrieben bzw. in der dort 
aufgenommenen Stadtkarte markiert. Die Anlage ist Bestandteil dieser Satzung. 
 

 
§ 3 

Überschneidungsgebiete 
 

(1) Es werden drei Überschneidungsgebiete gebildet, bei denen mehrere Grundschulen die örtlich 
zuständigen Grundschulen sein können.  

 
(2) Die Überschneidungsgebiete sind in der Anlage beschrieben bzw. in der dort aufgenommenen 

Stadtkarte markiert. Die Anlage ist Bestandteil dieser Satzung. 
 

(3) Für Schulpflichtige aus den Überschneidungsgebieten bestimmt der Schulträger die örtlich 
zuständige Grundschule. 

 
§ 4 

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Schulbezirke der Grundschulen der Stadt Schwedt/Oder 
vom 25. Januar 2001, geändert am 29. Januar 2004, außer Kraft. 
 
 
 
Polzehl 
Bürgermeister 



 
 
Anlage 
 
 
1. Schulbezirke 
 
Schulbezirk 1 Grundschule „Bertolt Brecht“, Straße der Jugend 9 a 
Das in der Stadtkarte markierte Gebiet der Kernstadt „SBZ 1“ sowie die Gebiete der Schwedter 
Ortsteile Blumenhagen, Gatow, Hohenfelde, Kunow und Vierraden werden dem Schulbezirk 1 
zugeordnet. 
 
 
Schulbezirk 2 Astrid Lindgren Grundschule, Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 3 
Das in der Stadtkarte markierte Gebiet der Kernstadt „SBZ 2“ wird dem Schulbezirk 2 
zugeordnet. 
 
 
Schulbezirk 3 Erich Kästner-Grundschule, Rosa-Luxemburg-Straße 47 
Das in der Stadtkarte markierte Gebiet der Kernstadt „SBZ 3“ wird dem Schulbezirk 3 
zugeordnet. 
 
 
Schulbezirk 4  Grundschule „Am Waldrand“, Dr.-W.-Külz-Viertel 2 
Das in der Stadtkarte markierte Gebiet der Kernstadt „SBZ 4“ sowie die Gebiete der Schwedter 
Ortsteile Criewen, Heinersdorf und Zützen werden dem Schulbezirk 4 zugeordnet. 
 
 
2. Überschneidungsgebiete 
 
Überschneidungsgebiet 1/2 (ÜG 1/2) 
Für das in der Stadtkarte markierte Gebiet „ÜG 1/2" sind die Grundschule „Bertolt Brecht“ und die 
Astrid Lindgren Grundschule die örtlich zuständigen Grundschulen. 
 
 
Überschneidungsgebiet 2/3 (ÜG 2/3) 
Für das in der Stadtkarte markierte Gebiet „ÜG 2/3“ sind die Astrid Lindgren Grundschule und die 
Erich Kästner-Grundschule die örtlich zuständigen Grundschulen. 
 
 
Überschneidungsgebiet 3/4 (ÜG 3/4) 
Für das in der Stadtkarte markierte Gebiet „ÜG 3/4" sind die Erich Kästner-Grundschule und die 
Grundschule „Am Waldrand“ die örtlich zuständigen Grundschulen. 
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                                                            Grenze Schulbezirke

                                                            Überschneidungsgebiete


